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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0400/2014  Datum: 23.07.2014

Baudezernent 

Verfasser: 66-Tiefbauamt Az: 66.2 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

02.10.2014 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

22.09.2014 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Fachbereichsausschuss IV 

 

09.09.2014 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 
Betreff: Baugebiet "Südliches Güls", Lärmschutzanlage 4. Bauabschnitt. 
 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt den Ausbau der Lärmschutzanlage im 4. Bauabschnitt des 
Bebauungsplangebietes „Südliches Güls“ entsprechend dem Lageplan Nr. 00.00/02.14/08.01 
und dem Längsschnitt Nr. 00.00/02.14/04.10. 
 
 
Begründung:  
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 260, „Baugebiet Südliches Güls“, ist im 4. 
Bauabschnitt als Schutz vor dem Lärm der Sportanlage eine Lärmschutzwand vorgesehen.  
Geplant ist eine begrünbare Lärmschutzmauer, Mindesthöhe ca. 3,40 m über Geländeniveau. 
Die Ausbildung entspricht der bereits im 1. Bauabschnitt gebauten Lärmschutzmauer. 
Für die Lärmschutzwand sind eine Statik und eine  Prüfstatik erforderlich. Die Planung wurde 
in Abstimmung mit einem Lärmschutzgutachter entwickelt. Die Funktionsfähigkeit der 
Lärmschutzanlage wird durch ein Gutachten belegt und nach der Fertigstellung durch den 
Gutachter bestätigt.  
Um den späteren Grundstückeigentümern alle Möglichkeiten für die Grundstücksgestaltung 
zu belassen, ist keine Begrünung der Mauer im Rahmen der Maßnahme geplant. 
Die Gesamtkosten der Lärmschutzanlage im 4. Bauabschnitt  sind auf   125.000 €      
geschätzt (Baukosten rd. 100.000 € Nebenkosten rd. 25.000 €). Die erforderlichen Mittel sind 
im Teilhaushalt 10 bei der Projektnummer P 66 1019, „Baugebiet Südliches Güls“, 
bereitgestellt. Die Mittelfreigabe durch den Stadtvorstand und die ADD ist erfolgt. 
 
Für die Baumaßnahme werden Erschließungsbeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben. 
 
 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


